
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl.   I S.  142)  zuletzt  geändert 
durch Gesetz vom 17.10.2005 (GVBl. I, S.674, 686)  in Verbindung mit §§ 11, 12 II 
des Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den 
Katastrophenschutz (HBKG) vom 17.12.1998 (GVBl. 1998 I S. 530) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 21.03.05 (GVBl I S. 229) hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Guxhagen am 10.10.2006 folgenden 
 

 
2. Nachtrag zur Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde 

Guxhagen (Feuerwehrsatzung) 
 

beschlossen: 
 
 
 
 

Art. 1 
 

§ 5 
Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 

 
(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehörigen der 

Freiwilligen        Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen mit 
besonderen Fähigkeiten und     Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen 
Feuerwehr (Fachberater) aufgenommen werden. 

 
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Personen 

aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Guxhagen haben 
(Einwohner) oder regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde Guxhagen zur 
Verfügung stehen. Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen 
Einwohner der Gemeinde Guxhagen sein. Sie müssen den Anforderungen 
des Feuerwehrdienstes geistig und  körperlich  gewachsen sein und  das 17. 
Lebensjahr vollendet  haben; sie  dürfen  das 60. Lebensjahr nicht 
überschritten haben (§ 10 Abs. 2 HBKG). 

 
(3) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim  

Gemeindebrandinspektor/bei der Gemeindebrandinspektorin oder beim 
Wehrführer/bei der Wehrführerin zu beantragen. Minderjährige haben mit dem 
Aufnahmeantrag die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen 
Vertreter vorzulegen. 

 
(4) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Gemeindevorstand bzw. in dessen 

Auftrag der  Gemeindebrandinspektor/die Gemeindebrandinspektorin oder 
durch den Wehrführer/die Wehrführerin nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses. Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche 
Tauglichkeit kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. 

 
(5) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch den  

Gemeindebrandinspektor/die Gemeindebrandinspektorin oder durch den 



Wehrführer/die Wehrführerin unter Überreichung der Satzung und durch 
Handschlag. Dabei ist der Feuerwehrangehörige durch Unterschriftsleistung 
auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben, die sich aus den 
gesetzlichen Bestimmungen, dieser Satzung sowie den Dienstanweisungen 
ergeben, zu verpflichten. 

 
 

Art. 2 
 

§ 6 
BEENDIGUNG DER ZUGEHÖRIGKEIT ZUR EINSATZABTEILUNG 

 
(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 
 

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres oder auf Antrag im Sinne von § 
10 Abs. 2 HBKG mit Vollendung des 62. Lebensjahres, 

b) dem Austritt, 
c) dem Ausschluss. 

 
(2)  Vor Verlängerung der Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung gemäß § 10 Abs. 2 

HBKG hat sich   der Antragsteller/die Antragstellerin einer ärztlichen 
Untersuchung zu unterziehen. Über den Verlängerungsantrag entscheidet der 
Gemeindevorstand bzw. in dessen Auftrag der  Gemeindebrandinspektor/die 
Gemeindebrandinspektorin nach Anhörung des Feuerwehrausschusses. 

 
(3) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Gemeindebrandinspektor/der 

Gemeindebrandinspektorin oder dem Wehrführer/der Wehrführerin erklärt 
werden. 

 
(4) Der Gemeindevorstand kann einen Angehörigen der Einsatzabteilung aus 

wichtigem Grund - nach Anhörung des Feuerwehrausschusses - durch 
schriftlichen, mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen 
Bescheid aus der Freiwilligen Feuerwehr ausschließen. Zuvor ist dem/der 
Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Wichtiger Grund ist 
insbesondere das mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz 
und/oder bei angesetzten Übungen.  

 
 
 

Art. 3 
 

§ 9 
ALTERS- UND EHRENABTEILUNG 

 
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstbekleidung 

übernommen, wer wegen Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter 
Zugehörigkeit nach § 10 Abs. 2 HBKG mit Vollendung des 62. Lebensjahres, 
dauernder Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen 
Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet. 

 
 



(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet 
 

a) durch Austritt, der schriftlich  gegenüber dem Gemeindebrandinspektor/der 
Gemeindebrandinspektorin oder dem Wehrführer/der Wehrführerin erklärt 
werden muss, 

 
b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend). 

 
(3) Für die Ausbildung, die Gerätewartung und die Brandschutzerziehung können 

die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung auf eigenen Antrag freiwillig 
und ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, soweit sie hierfür die 
entsprechenden Vorkenntnisse besitzen und körperlich geeignet sind. Die 
Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt gemäß der Bewilligung des 
Gemeindevorstandes bzw. in dessen Auftrag der Gemeindebrandinspektor/die 
Gemeindebrandinspektorin längstens bis zur Vollendung des 65. 
Lebensjahres. Aus wichtigem Grund kann entsprechend § 6 Abs. 4 die 
besondere Tätigkeit beendet werden. Im Rahmen dieser Tätigkeit unterliegen 
die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung der fachlichen Aufsicht durch 
die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr. § 7 Abs. 2 S. 1 und 2 Nr. a) findet 
entsprechende Anwendung. 

 
(4) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern des 

Feuerwehrausschusses gewählt werden. 
 
 

Art. 4 
 

§ 12 
GEMEINDEBRANDINSPEKTOR/GEMEINDEBRANDINSPEKTORIN,  

STELLVERTRETENDER GEMEINDEBRANDINSPEKTOR/STELLVERTRETENDE 
GEMEINDEBRANDINSPEKTORIN, WEHRFÜHRER/WEHRFÜHRERIN, 

STELLVERTRETENDER WEHRFÜHRER/STELLVERTRETENDE 
WEHRFÜHRERIN 

 
(1) Der Leiter/die Leiterin der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Guxhagen ist 

der  Gemeindebrandinspektor/die Gemeindebrandinspektorin. 
 
(2) Der Gemeindebrandinspektor/die Gemeindebrandinspektorin wird von den 

Angehörigen der Einsatzabteilung(en) auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
 
(3) Die Wahl findet anlässlich der (gemeinsamen) Hauptversammlung der 

Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Guxhagen (§ 16) statt. 
 
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 

Feuerwehr der Gemeinde Guxhagen angehört, persönlich geeignet ist, die 
erforderliche Fachkenntnis mittels den erforderlichen Lehrgängen nachweisen 
kann und das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

 
(5) Der Gemeindebrandinspektor/ die Gemeindebrandinspektorin wird zum 

Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Guxhagen ernannt. Er/Sie ist 
verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der 



Gemeinde Guxhagen und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er/Sie hat für die 
ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen 
und Anlagen der Brandbekämpfung zu sorgen und den Gemeindevorstand in 
allen Fragen des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn/sie der/die Erste und der/die Zweite 
stellvertretende Gemeindebrandinspektor/die stellvertretende 
Gemeindebrandinspektorin, der Wehrführer/die Wehrführerin und die 
Feuerwehrausschüsse zu unterstützen. 

 
(6) Die stellvertretenden Gemeindebrandinspektoren/die stellvertretende 

Gemeindebrandinspektorinnen haben den Gemeindebrandinspektor/die 
Gemeindebrandinspektorin bei Verhinderung zu vertreten. 

 
 Sie werden von den Angehörigen der Einsatzabteilungen auf die Dauer von 

fünf Jahren gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen 
Versammlung statt, in der Gemeindebrandinspektor/die 
Gemeindebrandinspektorin gewählt wird. Anderenfalls hat der 
Gemeindevorstand nach Ablauf der Wahlzeit oder einem sonstigen 
Freiwerden der Stelle/n des/der stellvertretenden 
Gemeindebrandinspektoren/der stellvertretenden 
Gemeindebrandinspektorinnen so rechtzeitig eine Versammlung der 
Angehörigen der Einsatzabteilungen einzuberufen, dass binnen zwei Monaten 
nach Freiwerden der Stelle/n die Wahl der stellvertretenden  
Gemeindebrandinspektoren/der stellvertretenden 
Gemeindebrandinspektorinnen stattfinden kann. Die stellvertretenden 
Gemeindebrandinspektoren/die stellvertretende 
Gemeindebrandinspektorinnen werden zu Ehrenbeamten auf Zeit der 
Gemeinde Guxhagen ernannt. 

 
(7) Mit Vollendung des 60. bzw. bei verlängerter Zugehörigkeit nach § 10 Abs. 2 

HBKG mit Vollendung des 62. Lebensjahres sind der 
Gemeindebrandinspektor/die Gemeindebrandinspektorin und seine 
Stellvertreter/seine Stellvertreterinnen durch den Gemeindevorstand zu 
verabschieden. 

 
(8) Die Wehrführer führen die Freiwillige Feuerwehr in den Ortsteilen nach 

Weisung des Gemeindebrandinspektors/der Gemeindebrandinspektorin. Der 
Wehrführer/die Wehrführerin wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung 
der Ortsteilfeuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Gewählt werden 
kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört. 
Hinsichtlich der Anforderungen gilt Abs. 4 entsprechend. Die Wahl des 
Wehrführers/der Wehrführerin erfolgt in der Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr (§ 15). 

 
(9) Der stellvertretende Wehrführer/die stellvertretende Wehrführerin hat den 

Wehrführer/die Wehrführerin im Verhinderungsfalle zu vertreten. Er/Sie wird 
von den Angehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr angehört. Hinsichtlich der Anforderungen gilt  Abs. 4 entsprechend. 
Die Wahl des stellvertretenden Wehrführers/der stellvertretenden 



Wehrführerin erfolgt in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr. 

 
(10) Für den Wehrführer/die Wehrführerin  und  dessen Stellvertreter/deren 

 Stellvertreterin gilt Abs. 5 Satz 1 entsprechend. 
 
 
 

Art. 5 
 

§ 15 
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 

 
(1) Unter dem Vorsitz des Wehrführers/der Wehrführerin finden jährlich getrennte 

Jahreshauptversammlungen der Ortsteilfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr 
Guxhagen statt. 

 
(2) Die Jahreshauptversammlungen werden vom Wehrführer/von der Wehrführerin 

einberufen. Er/Sie hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten. 
 
(3) Eine Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ist einzuberufen, 

wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung schriftlich 
unter Angaben von Gründen verlangt. In diesem Fall ist sie innerhalb von zwei 
Wochen durchzuführen. 

 
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der Jahreshauptversammlung sind den 

Feuerwehrangehörigen und dem Gemeindevorstand mindestens zwei Wochen 
vor der Versammlung schriftlich bekannt zu geben. Im Fall des Abs. 3 verkürzt 
sich die Frist auf eine Woche. 

 
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen der 

Einsatzabteilung und – mit Ausnahme der Wahl des Wehrführers/der 
Wehrführerin, seines Stellvertreters/seiner Stellvertreterin – die Alters- und 
Ehrenabteilung. § 13 Abs. 3 bleibt unberührt. Die Versammlung ist 
beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung 
anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite Versammlung nach 
Ablauf von zwei Wochen, spätestens aber innerhalb von vier Wochen 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen 
der Einsatzabteilung beschlussfähig ist.  

 
 
(6) Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher 

Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt auf 
entsprechenden Antrag im Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim 
erfolgen soll. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 6 
 

Inkrafttreten 
 

Der 2. Nachtrag tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Guxhagen, 11.10.2006 
 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Guxhagen   
 
 
 
Slawik 
Bürgermeister 
 
 
 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 10.10.2006 den vorstehend 
abgedruckten 2. Nachtrag zur Satzung für die Freiwilligen Feuerwehren der 
Gemeinde Guxhagen beschlossen. Dieser 2. Nachtrag wird hiermit amtlich bekannt 
gegeben. Er tritt am Tag nach seiner öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Guxhagen, 19.10.2006 
 
 
Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Guxhagen 
 
gez. 
Slawik 
Bürgermeister 


